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Zitat von RienNeVaPlus

kodi hier war mein Gedanke auch, dass ich ja erst das Ref machen kann und dann evtl.
an HRGe, wenn bedarf ist. Allerdings habe ich gehört, dass ich dann nicht verbeamtet
werden kann, da ich ja offiziell keine HRGe Lehrbefähigung habe, aber mir ist die
Verbeamtung schon wichtig ��

Hier in NRW wäre das so, dass du als Schulformfremder erst ein Jahr angestellt wärst, dann eine
Revision machst und danach regulär verbeamtet wirst. Je nach Schulform kann dir auferlegt
werden ggf. Studienanteile nachzuholen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/67116-obas-sek-i/?postID=857408#post857408

https://www.lehrerforen.de/thread/67116-obas-sek-i/?postID=857406#post857406
https://www.lehrerforen.de/wcf/user/14287-kodi/
https://www.lehrerforen.de/thread/67116-obas-sek-i/?postID=857408#post857408

